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STADT SIEGEN Vorlagennr. 
 
DER BÜRGERMEISTER 

 
574/00 

 

VERWALTUNGS- 
VORLAGE 

 
 
Geschäftsbereich 4  Datum 
Fachbereich 8/2 Straße und Verkehr   03.08.2000 
Bearbeitet von:   
 
Beratungsfolge Ausschüsse - Rat X öffentlich  nicht öffentlich 
 
 

 

 
Bauausschuss 

 
14.08.2000

 
Betreff: 
 
Ausbau der Straße "Rotdornweg" in Volnsberg 
- Prüfung der eingegangenen Stellungnahmen im Rahmen des Verfahrens 
  gem. § 125 Abs. 2 Baugesetzbuch (BauGB) 
- Beschluss zum Ausbau des Rotdornweges 
  
 
Beschlußvorschlag: 
 
1. Über die anlässlich der Bürgerbeteiligung sowie der Beteiligung der Träger  öffentlicher Belange eingegangenen 

Anregungen und Einwendungen im Verfahren nach § 125 Abs. 2 BauGB beschließt der Bauausschuss des Rates der 
Stadt Siegen wie folgt: 

 
zu 1.11 
Die Hinweise der RWE werden zur Kenntnis genommen. 
 
zu 1.12 
Der Hinweis der Deutschen Telekom AG wird zur Kenntnis genommen. 
 
zu 1.13 
Der Hinweis der Siegener Versorgungsbetriebe wird zur Kenntnis genommen. Technische Einzelheiten der 
Baudurchführung werden rechtzeitig vor Baubeginn abgestimmt. 
 
zu 1.14 
Es handelt sich nicht um eine Einwendung. Eine Stellungnahme erübrigt sich. 
 
zu 1.15 
Den Anregungen des Einwenders Rotdornweg 5 wird gefolgt. 
zu 1.16 
Der Anregung des Einwenders Rotdornweg 4 auf Verringerung des Querschnittes wird nicht gefolgt. 
 
zu 1.17 
Es handelt sich nicht um eine Einwendung. Die Fragen werden im Rahmen des Bebauungsplanes Weißdornweg 
beantwortet. Eine Stellungnahme erübrigt sich. 
 
zu 1.18 
Die Anregung des Einwenders Rabenhainstr. 114 auf Einrichtung einer Einbahnstraße wird abgelehnt. 
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zu 1.19 
Der Anregung des Einwenders Hinterste Gärten 4 auf Öffnen der Mauer für den geplanten Carport wird gefolgt. 
 
zu 1.20 
Der Anregung des Einwenders Hinterste Gärten 6 wird gefolgt. Die Einzelheiten werden im Gestattungsvertrag geregelt. 
 
zu 1.21 
Der Anregung der Einwender Rotdornweg 3 wird nicht gefolgt. Die Straße wird endgültig hergestellt und abgerechnet. 

 
zu 1.22 
Der Anregung des Einwenders Rotdornweg 6 wird nicht gefolgt. Die Straße wird endgültig hergestellt und abgerechnet. 
 
zu 1.23 
Es handelt sich nicht um eine Einwendung. Eine Stellungnahme erübrigt sich. 
 
 
2. Die endgültige Herstellung der Erschließungsanlage "Rotdornweg" erfolgt gemäß dem in der Sitzung vorgestellten Plan 

vom 07.02.2000 (siehe Anlage 1).  
 
Sachverhalt / Begründung: 
 
 
 
 
 




